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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des InVeKoS-Daten-Gesetzes
 und des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes

 A.  Problem und Ziel

 1.  Gesetz zur Änderung des InVeKoS-Daten-Gesetzes

 Artikel  10  Abs.  3  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1975/2006  (ABl.  EU  Nr.  L  368
 S.  74)  enthält  die  Regelung,  dass  die  Mitgliedstaaten  für  bestimmte  flächen-
 bzw.  tierbezogene  Maßnahmen  der  2.  Säule  das  in  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1782/2003  vorgesehene  Integrierte  Verwaltungs-  und  Kontrollsystem
 (InVeKoS) anwenden.

 Dies  macht  eine  nationale  Konkretisierung  und  Umsetzung  der  sich  aus  dem
 EG-Recht ergebenden Verpflichtungen durch ein Bundesgesetz erforderlich.

 Dies  gilt  erstens  für  die  Verpflichtung  der  Mitgliedstaaten,  durch  geeignete  Ver-
 fahren  den  Austausch  Antragsteller-  bzw.  flächen-/tierrelevanter  Daten  sicher-
 zustellen,  damit  für  Betriebe,  die  dem  Integrierten  Verwaltungs-  und  Kontroll-
 system  unterliegen,  unzulässige  Doppelförderungen  ausgeschlossen  werden;
 zweitens  sind  der  Datentausch  und  -abgleich  zwischen  Fachüberwachungs-
 behörden  und  Prämienbehörden  der  1.  und  2.  Säule  zu  regeln.  Daher  ist  das
 InVeKoS-Daten-Gesetz entsprechend anzupassen.

 2.  Gesetz zur Änderung des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes

 Nach  Artikel  51  Abs.  1  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1698/2005  (ELER-VO)  sind
 die  Zahlungen  für  bestimmte,  insbesondere  flächenbezogene  Maßnahmen  der
 2.  Säule  –  ebenso  wie  die  Direktzahlungen  der  1.  Säule  –  unmittelbar  an  die  ver-
 bindlichen  Anforderungen  der  Artikel  4  und  5  und  der  Anhänge  III  und  IV  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  1782/2003  (anderweitige  Verpflichtungen/Cross  Com-
 pliance) geknüpft.

 Konkret  betroffen  sind  hiervon  die  Maßnahmen  gemäß  Artikel  36  Buchstabe  a
 Ziffern  i  bis  v  sowie  Buchstabe  b  Ziffern  i,  iv  und  v  (insbesondere  Ausgleichs-
 zulage,  Agrarumwelt-  und  Natura-2000-Maßnahmen,  Waldumweltmaßnah-
 men).

 Daher  ist  es  notwendig,  auch  das  Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz,  das
 derzeit  nur  die  entsprechende  Konkretisierung  für  die  Direktzahlungen  der
 1.  Säule enthält, zu diesem Zwecke anzupassen.

 B.  Lösung

 Erlass des vorliegenden Gesetzes.
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C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine

 2.  Vollzugsaufwand

 Durch  die  EG-rechtlichen  Vorgaben,  die  der  Anpassung  des  InVeKoS-
 Daten-Gesetzes  und  des  Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes  für  be-
 stimmte,  insbesondere  flächenbezogene  Maßnahmen  der  2.  Säule  in  das  Inte-
 grierte  Verwaltungs-  und  Kontrollsystem  zugrunde  liegen,  ergibt  sich  für  die
 durchführenden  Länder  aufgrund  der  Systemumstellung  ein  einmaliger  Verwal-
 tungsaufwand.  Mögliche  Kosten  können  durch  die  Verbesserung  der  IT-Systeme
 entstehen,  die  aber  auch  ohne  die  genannte  Regelung  EG-rechtlich  aus  Gründen
 der IT-Sicherheit entstehen würden.

 Nach  der  Umstellung  ergibt  sich  durch  die  Vereinheitlichung  der  Kontrolle  der
 Direktzahlungen  der  1.  Säule  und  der  betroffenen  Stützungszahlungen  der
 2.  Säule,  zu  der  die  Gesetzesänderungen  einen  Beitrag  leisten,  ein  geringerer
 Verwaltungsaufwand  für  die  Abwicklung  der  betreffenden  Beihilfen  sowie  die
 einfachere  Möglichkeit  der  Behörden  zur  unmittelbaren  Zusammenarbeit  auch
 über Landesgrenzen hinweg.

 Für  den  Bund  ergibt  sich  ein  erhöhter  Koordinierungsaufwand  im  Bereich
 InVeKoS  und  Cross  Compliance  durch  die  Systemumstellung,  dem  gewisse
 Einsparungen an anderer Stelle gegenüberstehen.

 Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen sind nicht zu erwarten.

 E.  Sonstige Kosten

 Für  die  Unternehmen  entsteht  kein  zusätzlicher  Aufwand,  da  die  notwendigen
 Angaben  bereits  zum  jetzigen  Zeitpunkt  bei  der  Antragstellung  erfasst  werden.

 F.  Bürokratiekosten

 Es  werden  keine  Informationspflichten  für  die  Wirtschaft  und  für  die  Bürge-
 rinnen  und  Bürger  eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.  Der  vorliegende
 Gesetzentwurf  enthält  neue  Informationspflichten  für  die  Verwaltung  sowie
 Vereinfachungen  bestehender  Informationspflichten  der  Verwaltung.  Dabei
 beschränkt  der  Gesetzentwurf  die  Informationspflichten  auf  das  Maß,  das  zur
 Umsetzung des EU-Rechts erforderlich ist.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des InVeKoS-Daten-Gesetzes
 und des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes
 Der  Text  des  Gesetzentwurfs  und  der  Begründung  ist  gleich
 lautend  mit  dem  Text  auf  den  Seiten  3  bis  6  der  Bundestags-
 drucksache 16/7827.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Gesetzentwurf  auf
 Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  begrün-
 det werden, geprüft.

 Der  Entwurf  enthält  keine  Informationspflichten  für  Unter-
 nehmen  sowie  für  Bürgerinnen  und  Bürger.  Es  werden  auf-
 grund  EU-rechtlicher  Vorgaben  Informationspflichten  für
 die  Verwaltung  neu  eingeführt  und  bestehende  Pflichten  ver-
 einfacht.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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